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Überblick 

Unterteilung des 

Strafrechts 

Strafrechtgliederung 

im StGB 

Rechtsquellen des 

Steuerstrafrechts 

1 Allgemeiner Überblick über das Strafrecht  

1.1 Einführung 

Nicht zuletzt durch prominente Strafverfahren ist das Steuerstrafrecht in letzter Zeit ver-

mehrt in das Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit gelangt. Auch für den eher gestaltend 

als forensisch tätigen Praktiker ist es nützlich, sich mit Grundfragen des Steuerstrafrechts 

auseinanderzusetzen. Das vorliegende Skript soll ausgehend von einem Überblick über das 

Verfahrensrecht (dazu sogleich 2.) und die Grundlagen des allgemeinen Teils des Straf-

rechts (dazu unten 3.1) eine Einführung in das Steuerstrafrecht bieten (dazu unten 3.2). 

1.2 Rechtsquellen des Strafrechts und des Steuerstrafrechts  

Das Strafrecht kann in das  

 materielle Strafrecht, geregelt im Strafgesetzbuch (StGB) und z.B. in der AO (Steu-

erstrafrecht) und das 

 prozessuale Strafrecht, geregelt in der Strafprozessordnung (StPO) und in der AO 

(Strafverfahrensrecht)  

unterteilt werden. 

Das Strafrecht gliedert sich im StGB in das 

 Strafrecht Allgemeiner Teil (§§ 1 bis 79b StGB) und  

 Strafrecht Besonderer Teil (insbes. hier ist die AO Spezialgesetz)  

Nach § 369 Abs. 2 AO gelten für Steuerstraftaten die allgemeinen Gesetze über das Straf-

recht, soweit Strafvorschriften der Steuergesetze nichts Anderes bestimmen.  

Das allgemeine materielle Strafrecht findet sich in den §§ 1 - 79b des Strafgesetzbuches 

(StGB), das besondere materielle Strafrecht (die einzelnen Straftaten, z.B. Betrug, 

§ 263 StGB) in den §§ 80 ff des Strafgesetzbuches.  

Geregelt wird in den  

 §§ 369 bis 376 AO das materielle Steuerstrafrecht und in den  

 §§ 385 bis 408 AO das Steuerstrafverfahrensrecht  

 §§ 377 bis 384 AO: Ordnungswidrigkeiten  

 §§ 409 bis 412 AO: Bußgeldverfahren 
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Steuerstrafverfahren 

Einleitung des  

Ermittlungsverfahrens 

Selbständigkeit der  

Finanzbehörde i.R.d.  

Ermittlungsverfahrens 

2 Verfahrensrecht 

 Lesen Sie bitte §§ 369 bis 388 AO.  

Das Steuerstrafverfahren ist in den §§ 369 ff AO speziell geregelt. Es handelt sich dabei um 

ein eigenes, vom Festsetzungsverfahren getrenntes Verfahren. Auf das Steuerstraf-

verfahren sind subsidiär (d.h. soweit §§ 385 ff AO keine eigenen Regelungen enthalten) 

die Normen der Strafprozessordnung (StPO) und des Gerichtsverfassungsgesetzes 

(GVG) anwendbar. 

2.1 Einleitung des Ermittlungsverfahrens 

Die Finanzbehörde hat ein Ermittlungsverfahren einzuleiten, wenn sie Kenntnis von 

Tatsachen erlangt, die den Anfangsverdacht einer Straftat rechtfertigen. Ein Anfangs-

verdacht liegt vor, wenn zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für die Tat vorlie-

gen (vgl. § 152 Abs. 2 Strafprozessordnung (StPO)). Eine bloße Vermutung reicht nicht 

aus; es muss mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf die Tat geschlossen werden 

können. Für die Einleitung eines Strafverfahrens ist kein hinreichender oder gar dringender, 

sondern lediglich ein einfacher Tatverdacht erforderlich und ausreichend. Ein solcher ist 

gegeben, wenn konkrete Tatsachen es möglich erscheinen lassen, dass eine verfolgbare 

Straftat vorliegt. Entsprechende Anhaltspunkte kann die Behörde aus eigener Wahrneh-

mung, durch Mitteilung anderer Behörden oder auf andere Weise erlangen. 

Beispiel: Ehefrau E, die gerade im Begriff ist, sich von Ehemann M scheiden zu lassen, 

weist die Steuerbehörden darauf hin, dass M, ein angestellter Handwerker, häufig nach 

Feierabend in eigenem Namen tätig ist, dabei aber regelmäßig „ohne Rechnung“ agiert. 

2.2 Die Finanzbehörde als Ermittlungsinstanz im Steuerstrafverfah-

ren 

 Zuständigkeit der Finanzbehörde 

Grundsätzlich ist das strafrechtliche Ermittlungsverfahren in der Hand der Staatsanwalt-

schaft; sie ist Herrin des Verfahrens.1 Dieser Grundsatz wird von § 386 AO für das Steu-

erstrafverfahren modifiziert: Besteht ein Verdacht ausschließlich im Hinblick auf eine Steu-

erstraftat, ein sonstiges Abgabenvergehen oder eine gleichgestellte Tat, wird das Ermitt-

lungsverfahren von der Finanzbehörde selbständig (d.h. ohne dass der Staatsanwalt-

schaft ein Weisungsrecht zukäme) geführt. Sachlich zuständig ist gem. §§ 386 Abs. 1 S. 2, 

387 AO die Finanzbehörde, die die mutmaßlich hinterzogene Steuer verwaltet, d.h. die Fi-

nanzämter als örtliche Landesbehörden, § 17 Abs. 2 FVG.2 Innerhalb der Finanzbehörde ist 

die Bußgeld- und Strafsachenstelle (BuStra) zuständig. Die Staatsanwaltschaft hat 

aber in jedem Fall das s.g. Evokationsrecht, d.h. sie kann die Strafsache jederzeit an sich 

ziehen, § 386 Abs. 4 S. 2 AO. 

 

 

1  Seer, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 24. Auflage 2021, Steuerstraf- und Steuerordnungswidrigkeitenverfahren, 

Rn. 24.2. 
2  Näher Seer, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 24. Auflage 2021, Steuerstraf- und Steuerordnungswidrigkeitenver-

fahren, Rn. 24.3. 
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Beauftragung der  

Finanzbehörde 

Essenzielle  

Kompetenzen 

Telefonüberwachung 

Zuständigkeit bei 

nicht-abgabenrechtli-

cher Straftat 

Steht eine Steuerstraftat mit einer allgemeinen, nicht abgabenrechtlichen Straftat im Zu-

sammenhang, kann die Staatsanwaltschaft die Finanzbehörde mit Ermittlungen beauf-

tragen (vgl. § 386 Abs. 2 Nr. 2 AO). Die Finanzbehörde führt die Ermittlungen dann wei-

sungsgebunden aus. 

 Kompetenzen der Finanzbehörde 

 Lesen Sie bitte §§ 399, 402 AO und §§ 94 ff StPO.  

Ist die Finanzbehörde nach § 386 Abs. 2 AO zuständig, geht es also um eine reine Steuer-

straftat, stehen ihr diejenigen Kompetenzen, die im allgemeinen Strafverfahren der 

Staatsanwaltschaft zukommen (ergeben sich aus §§ 94 ff StPO) sowie darüber hinaus 

die Befugnisse nach §§ 402 Abs. 1, 399 Abs. 2 S. 2 AO zu. Sie ist die „Kriminalpolizei 

im Steuerstrafverfahren“. 

Damit kann die Finanzbehörde insbesondere 

 Vernehmungen des Beschuldigten sowie von Zeugen und Sachverständigen durch-

führen, 

 die richterliche Anordnung von Durchsuchungen, Sicherstellung und ggf. Beschlagnah-

men beantragen 

 sowie jeweils bei Gefahr im Verzug 

▪ Durchsuchungen und Beschlagnahmen vgl. §§ 94 ff StPO, 

▪ Festnahmen, wenn ein dringender Tatverdacht und ein Haftgrund (Flucht-

gefahr und Verdunklungsgefahr) vorliegt, § 127 StPO 

selbst durchführen. 

Die Finanzbehörde kann sich dabei der Hilfe der Polizei oder der Steuerfahndung bedienen. 

Ferner kann – ebenfalls bei Gefahr im Verzug – Telefonüberwachung gegen den Beschul-

digten durch die Steuerbehörde angeordnet werden, allerdings nicht im Falle des Verdachts 

auf Begehung einer „gewöhnlichen“ Steuerhinterziehung, sondern gem. § 100a Abs. 2 

Nr. 2 Buchst. a StPO lediglich bei Verdacht auf Begehung der Steuerhinterziehung als Teil 

einer Bande, § 370 Abs. 3 S. 2 Nr. 5 AO und wenn die Sachverhaltsermittlung ohne die Te-

lefonüberwachung wesentlich erschwert oder aussichtslos ist. Typischer Fall sind s.g. „Um-

satzsteuerkarusselle“. Die Finanzbehörde hat binnen drei Tagen gem. § 100 Abs. 2 StPO 

die Bestätigung des Richters einzuholen. 

Merke: Gefahr im Verzug liegt immer dann vor, wenn die richterliche Anordnung einer 

Maßnahme nicht eingeholt werden kann, ohne dass der Zweck der Maßnahme gefährdet 

wird.3 

Beispiel: Der Finanzbeamte F erlangt Kenntnis davon, dass der Beschuldigte B im Begriff 

ist, wichtige Akten zu vernichten. 

Ist die Finanzbehörde dagegen nicht nach § 386 Abs. 2 AO zuständig, geht es also nicht 

um eine reine Steuerstraftat, sondern um eine allgemeine, nicht-abgabenrechtliche 

Straftat (z.B. ein Drogendelikt), die lediglich mit einer Steuerstraftat zusammen-

hängt, bleibt es bei der Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft. Die Finanzbehörde hat 

 

3  Jäger, in: Klein AO, 16. Aufl. 2022, § 399 Rn. 30. 
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